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§ 1 

Gegenstand des Vertrages 

Gegenstand dieses Vertrages ist: 
Im Projekt PSP 13-13697 Steinstraße 

• die Örtliche Bauüberwachung gem. Anlage 13 zur HOAI sowie Anlage 2 LSBG 

• die Bauoberleitung gem. § 47, Lph. 8 und Anlage 13 HOAI 

• die Objektbetreuung gem. § 47, Lph. 9 und Anlage 13 HOAI 

• die Besonderen Leistungen auf Anforderung und Nachweis 

 

§ 2 

Bestandteile des Vertrages 

Bestandteile dieses Vertrages sind: 

1. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Ingenieurleistungen Hamburg, Ausgabe 2019 

2. Leistungsbild und Bewertung der Ingenieurleistungen bei der Objektplanung von Verkehrs-

anlagen des Straßenverkehrs, LB-Straßen 2014 (VV-Bau Anlage 5-750)  

3. folgende besondere Technischen Bedingungen und Richtlinien: 

3.1. Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) 

3.2. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten 

bei Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA) 

3.3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Straßenbauarbeiten 

in Hamburg (ZTV / St-Hmb) 

3.4. Hamburger Regelwerke für Planung und Entwurf von Stadtstraßen (ReStra-Hmb.)  

3.5. Landeshaushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg (LHO)  
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3.6. Baustellenverordnung 

 

Anlagen zum Vertrag: Aufgabenbeschreibung nebst zugehöriger Anlagen  

Anlage 1 - Grundlagen zur Angebotskalkulation 

Anlage 2 - Leistungsbeschreibung Besondere Leistungen 

Anlage 3 - Dienstanweisung Delegation von Aufgaben zur Überwachung straßenbau- bzw. 

straßenverkehrsbehördlicher Anweisungen 

Anlage 4 - Ergänzende Angaben zur Bauaufsicht 

Anlage 5 - Honorarermittlung 

§ 31 

Planungs- und Überwachungsziele 

Die Parteien haben sich auf folgende Planungs- und Überwachungsziele für die Leistung der 

Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers verständigt: 

 

(1) Quantitäten/Qualitäten 

Gem. Aufgabenbeschreibung nebst zugehöriger Anlagen (Anlage zum Vertrag) 

(2) Kosten  

— 

(3) Termine und Fristen 

3.1 Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer hat folgende Termine und Fristen einzu-

halten: 

Die Tätigkeit beginnt mit Wirksamwerden dieses Vertrages. Sie endet mit der vorbehaltlosen 
Annahme der Schlussrechnung durch die Bauunternehmer und der erfolgreichen Durchfüh-
rung der Gewährleistungsabnahme sowie der Übergabe der zusammengestellten Schluss-
rechnungsakten an den AG. Auf § 4 AVB wird gesondert hingewiesen. 
 

Voraussichtlicher Baubeginn:  31.08.2026 

Voraussichtliches Bauende: 10.09.2027 

 
Dabei gelten die Zeitschienen der Baubeschreibung und des Leistungsverzeichnisses. 
 
3.2 Kann der termingerechte Arbeitsablauf nicht eingehalten werden, hat die Auftragnehme-
rin bzw. der Auftragnehmer dies mit Nennung der Gründe der Auftraggeberin unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. 
 
 
 

 
1 Dieses Vertragsmuster geht davon aus, dass die wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele bereits feststehen. 
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(4) Bei den in den Abs. 1 bis 3 genannten Planungs- und Überwachungszielen handelt  es 
sich um die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Überwachungs-
ziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des 
von der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer geschuldeten Werks; die Sonderkündi-
gungsrechte gemäß § 650r BGB sind für beide Vertragsparteien erloschen. 
 

(5) Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und 
Überwachungsziele laufend zu überprüfen und der Auftraggeberin unverzüglich in Textform 
und begründet darauf hinzuweisen, soweit für sie bzw. ihn eine Gefährdung der Planungs- 
und Überwachungsziele erkennbar wird. Sie bzw. er hat die aus ihrer bzw. seiner Sicht mögli-
chen Handlungsvarianten zur Gewährleistung der Einhaltung der Planungs- und Überwa-
chungsziele darzulegen. 
 

§ 4 

Leistungen der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers 

(1) Die Auftraggeberin überträgt der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer 

 die in der Anlage Nr. 1 beschriebenen Leistungen (Vertragsbestandteil) 

 folgende Leistungen 

Grundleistungen: Leistungsphasen 8 und 9 nach §47 und Anlage 13 HOAI 

Besondere Leistungen:  

entsprechend Anlagen 1 - 4 

Besondere Leistungen auf Anforderung und Nachweis 

Vor Überschreiten der Auftragssumme ist die Auftraggeberin zu informieren. 

Zeitnachweise für besondere Leistungen sind zeitnah, in der Regel monatlich, bei der AG 
zur Prüfung einzureichen. 

 
(2) Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer hat die von ihr bzw. ihm angefertigten Un-

terlagen als „Verfasserin“ bzw. „Verfasser“ zu unterzeichnen. 
 

§ 5 

Leistungen der Auftraggeberin 

Folgende Leistungen werden von der Auftraggeberin erbracht: 

(1) Die Auftraggeberin übernimmt anteilig Aufgaben der Bauoberleitung selbst, ist für 
Entscheidungen und Unterstützung erreichbar und behält sich vor, an allen 
Baubesprechungen und Vertragsverhandlungen teilzunehmen. 

(2) Der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer werden die für die Bauaufsicht 
erforderlichen Unterlagen übergeben: 

• genehmigte Haushaltsunterlage 

• abgeschlossene Bauverträge / bepreiste Leistungsverzeichnisse 

• freigegebene Ausführungsunterlagen 
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§ 6 

Leistungen fachlich Beteiligter 

Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht 
und sind von der Auftragnehmerin bzw. vom Auftragnehmer mit ihren bzw. seinen Leistungen 
abzustimmen und in diese einzuarbeiten: 
 
(1) gemäß Leistungsbeschreibung (Anlage 2) und in Abstimmung mit der Auftraggeberin 

(2) Leistungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinators 

 

§ 7 

Leistungsänderungen 

(1) Begehrt die Auftraggeberin gegenüber der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer eine 
Änderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine Änderung, die zur Erreichung des ver-
einbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer ver-
pflichtet, der Auftraggeberin unverzüglich ein Angebot über die Mehr- oder Minderleistung 
vorzulegen, bei einer Änderung des vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihr bzw. 
ihm die Ausführung der Änderung zumutbar ist. Aus dem Angebot der Auftragnehmerin 
bzw. des Auftragnehmers müssen sich Art und Umfang der geänderten oder zusätzlichen 
Leistungen sowie die geänderte oder zusätzliche Vergütung, die nach Maßgabe der Re-
gelungen in § 8 Abs. 4 zu ermitteln ist, ergeben. 

 
(2) Die Parteien streben Einvernehmen über die Änderung und die infolge der Änderung zu 

leistende Mehr- oder Mindervergütung an. 
 
(3) Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spätestens nach 30 Kalendertagen, 

nach Zugang des Änderungsbegehrens bei der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer 
keine Einigung nach Abs. 2, kann die Auftraggeberin die Änderung in Textform (§ 126b 
BGB) anordnen. Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anord-
nung nachzukommen, bei einer Änderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit 
ihr bzw. ihm die Ausführung zumutbar ist. 

 
(4) Der Auftraggeberin steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit 
 a) die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer ein Angebot nach Abs. 1 nicht rechtzeitig 

vorgelegt hat oder 
 b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach Abs. 3 endgültig gescheitert ist oder 
 c) die Ausführung der Änderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwägung der 

beiderseitigen Interessen der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die 
Ausführung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist der Auftragnehmerin bzw. dem Auftrag-
nehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen 
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Änderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projek-
tabläufe nicht nur unwesentlich beeinträchtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist. 

 
(5) Macht die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgänge für die Un-

zumutbarkeit der Änderung oder der Ausführung geltend, trifft sie bzw. ihn dafür die Be-
weislast.  
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a) Die Anpassung der Vergütung für Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit ein 
Zu- oder Abschlag vereinbart wurde (vgl. Anlage Nr. 5), ist dieser zu berücksichtigen. Im Übri-
gen gelten § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend. 
b) Stimmt die Auftraggeberin alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu 
und erfordern die zu ändernden oder geänderten Leistungen im Verhältnis zu den beauftrag-
ten Leistungen einen erhöhten Aufwand, erhält die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer 
ein zusätzliches Honorar unter Zugrundelegung der in Absatz 1 vereinbarten Stundensätze. 
Für den Fall, dass nicht bereits nach Absatz 1 Stundensätze vereinbart wurden, werden die 
Vertragsparteien die Stundensätze für die zu ändernden oder geänderten Leistungen einver-
nehmlich festlegen. 
 
Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Auftraggeberin vor der Aus-
führung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich ihrer bzw. seiner Meinung nach um 
zusätzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen 
Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung der Auftraggeberin über die Anordnung ent-
sprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschätzbar ist, hat 
die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer der Auftraggeberin auf deren Verlangen ein 
Pauschalhonorar anzubieten. 
 

§ 9 

Haftpflichtversicherung der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers 

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 13 der Allgemeinen Vertragsbestim-
mungen für Ingenieurleistungen in Hamburg müssen mindestens betragen für: 
 
a) Personenschäden: 1.500.000 Euro 

b) sonstige Schäden: 1.000.000 Euro 

§ 10 

Ergänzende Vereinbarungen 

(1) Erklärung der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers 
 Mit der Unterschrift unter diesen Vertrag erklärt die Auftragnehmerin bzw. der Auftrag-

nehmer, dass keine Ausschlussgründe nach § 123 und § 124 GWB vorliegen. 
 
 Der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer ist bewusst, dass eine falsche Erklärung 

ihren bzw. seinen Ausschluss von künftigen Beauftragungen sowie die Kündigung dieses 
Vertrages aus wichtigem Grund zur Folge haben kann. 

 
(2) Verpflichtung der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers 
 Für Leistungen der Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Bauoberleitung gilt: 
 Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer wird im Rahmen dieses Auftrages auf die 

gewissenhafte Erfüllung ihrer bzw. seiner Obliegenheiten gesondert verpflichtet, sofern 
sie bzw. er nicht bereits von einer zuständigen Stelle der Freien und Hansestadt Ham-
burg nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet wurde und diese Verpflichtung zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch wirksam ist. Sofern eine Verpflichtung zwar be-
reits erfolgt und bei Vertragsschluss noch wirksam ist, deren Geltung aber während der 
voraussichtlichen Dauer des dem Vertrag zugrunde liegenden Auftrages endet, ist die 
Verpflichtung erneut vorzunehmen. 
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 Dazu benennt sie bzw. er der Auftraggeberin den/die Namen der mit der Auftragsbearbei-

tung betrauten Person(en) wie folgt: 

 Name Geltungsdauer der ggf. vorliegenden  
Verpflichtung 

  
 

 
 

 
 Sofern die benannten Personen bereits von der Freien und Hansestadt Hamburg verpflich-

tet wurden und die Verpflichtungen noch für den Zeitraum, den die Durchführung des Auf-
trages voraussichtlich in Anspruch nehmen wird, gültig sind, sind Kopien der Niederschrif-
ten über die erfolgten Verpflichtungen bei der für die Verpflichtung zuständigen Stelle ein-
zureichen. 

 
(3) Transparenzgesetz 
 Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei Vorlie-

gen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des 
HmbTG im Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröffent-
lichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG sein. 

 
 Für durch die Verletzung eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses bei der Veröffentli-

chung im Informationsregister oder Herausgabe auf Antrag nach HmbTG entstehende 
Schäden haftet die Freie und Hansestadt Hamburg nur bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit. 

 
          Im Hinblick auf § 10 Abs. 2 HmbTG vereinbaren die Parteien: 
 Dieser Vertrag wird erst einen Monat nach seiner Veröffentlichung im Informations-

register wirksam.  

 Die Freie und Hansestadt Hamburg kann binnen dieses Monats nach Veröffentli-
chung des Vertrags im Informationsregister vom Vertrag zurücktreten, wenn der 
Freien und Hansestadt Hamburg nach der Veröffentlichung des Vertrages von ihr 
nicht zu vertretende Tatsachen bekannt werden, die sie, wären sie schon zuvor be-
kannt gewesen, dazu veranlasst hätten, einen solchen Vertrag nicht zu schließen, 
und ein Festhalten am Vertrag für die Freie und Hansestadt Hamburg unzumutbar 
ist. 

 
(4) Einhaltung von Kosten 
  Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer hat folgende Kosten einzuhalten: 
 

a) Für die Erstellung der Bauunterlage Baukosten in Höhe von       € 
 

b) Für die weitere Bearbeitung die mit der Bauunterlage genehmigten Kosten. 
 

c) Die Kosten nach a) und b) stellen jeweils eine Kostenobergrenze dar und dürfen nicht 
überschritten werden. Sie werden entsprechend dem Index für die Bauwirtschaft/Inge-
nieurbau insgesamt des Statistischen Bundesamtes (…) = (…), Basis 2010=100 fort-
geschrieben. 
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Die Kostenobergrenze wird als Beschaffenheit des von der Auftragnehmerin bzw. vom 
Auftragnehmer geschuldeten Werkes vereinbart. Damit übernimmt sie bzw. er keine 
Baukostengarantie. 
 
Wenn die Kostenobergrenze aus Gründen, die die Auftragnehmerin bzw. der Auftrag-
nehmer nicht zu vertreten hat, nicht eingehalten werden kann und wenn die Auftrag-
nehmerin bzw. der Auftragnehmer ihren bzw. seinen Hinweis- und Unterrichtungs-
pflichten nach § 1 Abs. 8 AVB nachgekommen ist, werden von der Auftraggeberin 
keine Minderungs- und Regressansprüche geltend gemacht. 

 
 

Rechtsverbindliche Unterschriften 
 
 
Hamburg, den   

 
 

Auftraggeberin:  Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer: 
 
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer 

 
 
 
                                                              




